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b) Übergabe der Orientie
rungsziffern, der Richt
linie für die Arbeit mit 
den Orientierungsziffern 
und der zweigspezifischen 
Hinweise für die Aus
arbeitung des Planes 1965

— an die WB (Z) und 
diesen gleichgestellten 
Organe, an die Staat
lichen Kontore und an 
die Wirtschaftsräte der 
Bezirke sowie

— von den Räten der Be
zirke an die Räte der 
Kreise (ohne Industrie bis
und Handwerk) 20. Mai 1964

Übergabe der Orientie
rungsziffern des Staats
haushaltsplanes für den 
nichtmateriellen Bereich 
durch die zuständigen Mi
nister und Leiter der zen
tralen Organe an die nach- 
geordneten Einrichtungen 
und an die Räte der Be- bis 
zirke 20. Mai 1964

c) Übergabe der Orientie
rungsziffern und der 
zweigspezifischen Hin
weise für die Ausarbei
tung des Planes 1965

— an die Betriebe und 
Einrichtungen der zen
tral- und bezirksgelei- bis
teten Wirtschaft 26. Mai 1964

1965 einschließlich ihrer 
Folgeinvestitionen.* Die in 
dem Abschnitt IV Buchst, 
b, VI Buchst, а und d und 
VII Buchst, b dieser An
lage zur Anordnung ent
haltenen Festlegungen zur 
Ausarbeitung des Investi
tionsplanes 1965 gelten 
deshalb nicht für die Aus
arbeitung der komplexen 
Pläne der volkswirtschaft
lich wichtigen Investi
tionsvorhaben.

II. Diskussion der Plan
vorschläge

a) In den Betrieben und Ein
richtungen (außer Land- bis 
Wirtschaft) 27. Juli 1964

Nach Abgabe der Planvor
schläge wird die Präzisie
rung der Planvorschläge 
und die Plandiskussion 
mit den Werktätigen bis
22. August 1964 fortgesetzt.

b) In den Betrieben und Ein
richtungen der Landwirt- bis
Schaft 30. Juni 1964

(Die Einreichung der Plan
vorschläge erfolgt bis 
15. Juli 1964)

III. Abstimmung der Außenhan
delsaufgaben

— an die kreisgeleiteten 
Betriebe und Einrich- bis 
tungen 2. Juni 1964

d) Übergabe der Orientie
rungsziffern für die not
wendigen mittelbaren 
Folgeinvestitionen für die 
volkswirtschaftlich wichti-, 
gen Investitionsvorhaben 
durch den für die Grund
investitionen verantwort
lichen Planträger an die 
für die Folgeinvestitionen 
fachlich zuständigen Plan- bis
träger 26. Mai 1964

e) Für die Ausarbeitung der
komplexen Pläne der
volkswirtschaftlich wichti
gen Investitionsvorhaben 
gilt die Anweisung vom
30. April 1964 zur vorran
gigen Bilanzierung und 
materiellen Sicherung der 
volkswirtschaftlich wichti
gen Investitionsvorhaben

a) Übergabe der Orientie
rungsziffern für den Ex- 
und Import vom Ministe
rium für Außenhandel 
und Innerdeutschen Han
del an die Außenhandels- bis 
unternehmen 20. Mai 1964

b) Übergabe der Exportför
derungen der Außenhan
delsunternehmen an die 
VVB (Z), zentralen Organe 
und Wirtschaftsräte der bis 
Bezirke 3. Juni 1964

c) Übergabe der Exportange
bote der VVB (Z), der 
Wirtschaftsräte der Be
zirke sowie der zentralen 
Organe an die Außenhan
delsunternehmen und der 
Importforderungen durch 
die bilanzierenden Organe
an die Außenhandelsun- bis 
ternehmen 27. Juni 1964

• Diese Anweisung wurde den zuständigen zentralen Staats
organen und den Räten der Bezirke direkt übergeben.


